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Änderungsantrag 
der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP 

zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP 
– Drucksache 20/2355 – 

Entwurf eines Gesetzes zur Erhöhung und Beschleunigung des Ausbaus von 
Windenergieanlagen an Land 
 

Der Ausschuss wolle beschließen, den Gesetzentwurf auf Drucksache 20/2355 in 
der aus der nachstehenden Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen. 

Zusammenstellung 

Entwurf eines Gesetzes zur Erhöhung und Beschleunigung des Ausbaus von 
Windenergieanlagen an Land 

– Drucksache 20/2355 – 

mit den Beschlüssen des Ausschusses für Klimaschutz und Energie (25. Aus-
schuss) 

Entwurf Beschlüsse des 25. Ausschusses für 
Klimaschutz und Energie 

Entwurf einer Formulierungs-
hilfe der Bundesregierung für 
die Fraktionen der SPD, von 
Bündnis 90/Die Grünen und 
der FDP 

Entwurf einer Formulierungs-
hilfe der Bundesregierung für 
die Fraktionen der SPD, von 
Bündnis 90/Die Grünen und 
der FDP 

Entwurf eines Gesetzes zur Erhö-
hung und Beschleunigung des 

Ausbaus von Windenergieanlagen 
an Land 

Entwurf eines Gesetzes zur Erhö-
hung und Beschleunigung des 

Ausbaus von Windenergieanlagen 
an Land 

Vom ... Vom ... 
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Der Bundestag hat das folgende Ge-
setz beschlossen: 

Der Bundestag hat das folgende Ge-
setz beschlossen: 

Artikel 1 Artikel 1 

Gesetz zur Festlegung von Flä-
chenbedarfen für Windenergie-

anlagen an Land 

Gesetz zur Festlegung von Flä-
chenbedarfen für Windenergie-

anlagen an Land 

(Windenergieflächenbedarfsge-
setz – WindBG) 

(Windenergieflächenbedarfsge-
setz – WindBG) 

§ 1 § 1 

Ziel des Gesetzes Ziel des Gesetzes 

(1) Ziel dieses Gesetzes ist es, im In-
teresse des Klima- und Umweltschutzes die 
Transformation zu einer nachhaltigen und 
treibhausgasneutralen Stromversorgung, 
die vollständig auf erneuerbaren Energien 
beruht, durch den beschleunigten Ausbau 
der Windenergie an Land zu fördern. 

(1) Ziel dieses Gesetzes ist es, im In-
teresse des Klima- und Umweltschutzes die 
Transformation zu einer nachhaltigen und 
treibhausgasneutralen Stromversorgung, 
die vollständig auf erneuerbaren Energien 
beruht, durch den beschleunigten Ausbau 
der Windenergie an Land zu fördern. 

(2) Hierfür gibt dieses Gesetz den Län-
dern verbindliche Flächenziele (Flächenbei-
tragswerte) vor, die für den Ausbau der 
Windenergie an Land benötigt werden, um 
die Ausbauziele und Ausbaupfade des Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes vom 21. Juli 
2014, das zuletzt durch Artikel 2 des Geset-
zes vom … [einsetzen: Datum und Fund-
stelle des Gesetzes zu Sofortmaßnahmen 
für einen beschleunigten Ausbau der erneu-
erbaren Energien und weiteren Maßnah-
men im Stromsektor] geändert worden ist, 
zu erreichen. 

(2) Hierfür gibt dieses Gesetz den Län-
dern verbindliche Flächenziele (Flächenbei-
tragswerte) vor, die für den Ausbau der 
Windenergie an Land benötigt werden, um 
die Ausbauziele und Ausbaupfade des Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes vom 21. Juli 
2014, das zuletzt durch Artikel 2 des Geset-
zes vom … [einsetzen: Datum und Fund-
stelle des Gesetzes zu Sofortmaßnahmen 
für einen beschleunigten Ausbau der erneu-
erbaren Energien und weiteren Maßnah-
men im Stromsektor] geändert worden ist, 
zu erreichen. 
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§ 2 § 2 

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieses Gesetzes sind Im Sinne dieses Gesetzes sind 

1. Windenergiegebiete: 1. Windenergiegebiete: 

folgende Ausweisungen von Flächen 
für die Windenenergie an Land in 
Raumordnungs- oder Bauleitplänen: 

folgende Ausweisungen von Flächen 
für die Windenenergie an Land in 
Raumordnungs- oder Bauleitplänen: 

a) Vorranggebiete und mit diesen ver-
gleichbare Gebiete in Raumord-
nungsplänen sowie Baugebiete in 
Flächennutzungsplänen und Be-
bauungsplänen;  

a) Vorranggebiete und mit diesen ver-
gleichbare Gebiete in Raumord-
nungsplänen sowie [Sonderbauflä-
chen und Sondergebiete] in Flä-
chennutzungsplänen und Bebau-
ungsplänen;  

b) für die Flächenbeitragswerte nach 
Anlage 1 Spalte 1 zusätzlich Eig-
nungs- und Vorbehaltsgebiete in 
Raumordnungsplänen, wenn der 
Raumordnungsplan spätestens am 
…[einsetzen: Datum des Tages ein 
Jahr nach dem Inkrafttreten nach 
Artikel 5 dieses Gesetzes] wirksam 
geworden ist;  

b) für die Flächenbeitragswerte nach 
Anlage 1 Spalte 1 zusätzlich Eig-
nungs- und Vorbehaltsgebiete in 
Raumordnungsplänen, wenn der 
Raumordnungsplan spätestens am 
…[einsetzen: Datum des Tages ein 
Jahr nach dem Inkrafttreten nach 
Artikel 5 dieses Gesetzes] wirksam 
geworden ist;  

2. Rotor-innerhalb-Flächen: 2. Rotor-innerhalb-Flächen: 

Flächen im Sinne der Nummer 1, die in 
einem Raumordnungsplan oder Bau-
leitplan ausgewiesen wurden, der be-
stimmt, dass die Rotorblätter von Wind-
energieanlagen innerhalb der ausge-
wiesenen Fläche liegen müssen, oder 
der keine Bestimmung im Hinblick auf 
die Platzierung der Rotorblätter außer-
halb einer ausgewiesenen Fläche trifft; 

Flächen im Sinne der Nummer 1, die in 
einem Raumordnungsplan oder Bau-
leitplan ausgewiesen wurden, der be-
stimmt, dass die Rotorblätter von Wind-
energieanlagen innerhalb der ausge-
wiesenen Fläche liegen müssen, oder 
[,solange der Planungsträger nicht ei-
nen Beschluss nach § 5 Absatz 4 ge-
fasst und öffentlich bekannt gegeben o-
der verkündet hat,] der keine Bestim-
mung im Hinblick auf die Platzierung 
der Rotorblätter außerhalb einer ausge-
wiesenen Fläche trifft; 

3. Windenergieanlagen an Land: 3. Windenergieanlagen an Land: 
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jede Anlage zur Erzeugung von Strom 
aus Windenergie, die keine Windener-
gieanlage auf See im Sinne des § 3 
Nummer 11 des Windenergie-auf-See-
Gesetzes ist.  

jede Anlage zur Erzeugung von Strom 
aus Windenergie, die keine Windener-
gieanlage auf See im Sinne des § 3 
Nummer 11 des Windenergie-auf-See-
Gesetzes ist.  

§ 3 § 3 

Verpflichtungen der Länder  Verpflichtungen der Länder  

(1) In jedem Bundesland ist ein pro-
zentualer Anteil der Landesfläche nach 
Maßgabe der Anlage 1 (Flächenbeitrags-
wert) für die Windenergie an Land auszu-
weisen. Dabei sind bis zum 31. Dezember 
2026 mindestens die Flächenbeitragswerte 
nach Anlage 1 Spalte 1 und bis zum 31. De-
zember 2032 mindestens die Flächenbei-
tragswerte nach Anlage 1 Spalte 2 auszu-
weisen. Zum Zwecke der Bestimmung der 
Größe der hiernach auszuweisenden Flä-
chen ist die Größe der Landesflächen der 
Bundesländer insgesamt der Anlage 1 
Spalte 3 zu entnehmen. 

(1) In jedem Bundesland ist ein pro-
zentualer Anteil der Landesfläche nach 
Maßgabe der Anlage 1 (Flächenbeitrags-
wert) für die Windenergie an Land auszu-
weisen. Dabei sind bis zum 31. Dezember 
2027 mindestens die Flächenbeitragswerte 
nach Anlage 1 Spalte 1 und bis zum 31. De-
zember 2032 mindestens die Flächenbei-
tragswerte nach Anlage 1 Spalte 2 auszu-
weisen. Zum Zwecke der Bestimmung der 
Größe der hiernach auszuweisenden Flä-
chen ist die Größe der Landesflächen der 
Bundesländer insgesamt der Anlage 1 
Spalte 3 zu entnehmen. 

(2) Die Länder erfüllen die Pflicht nach 
Absatz 1, indem sie 

(2) Die Länder erfüllen die Pflicht nach 
Absatz 1, indem sie 

1. die zur Erreichung der Flächenbeitrags-
werte notwendigen Flächen selbst in 
landesweiten oder regionalen Raum-
ordnungsplänen ausweisen oder 

1. die zur Erreichung der Flächenbeitrags-
werte notwendigen Flächen selbst in 
landesweiten oder regionalen Raum-
ordnungsplänen ausweisen oder 

2. eine Ausweisung der zur Erreichung 
der Flächenbeitragswerte notwendigen 
Flächen durch von ihnen abweichende 
regionale oder kommunale Planungs-
träger sicherstellen; dabei legt das je-
weilige Land hierzu regionale oder kom-
munale Teilflächenziele fest, die in 
Summe den Flächenbeitragswert errei-
chen, und macht diese durch ein Lan-
desgesetz oder als Ziele der Raumord-
nung verbindlich. 

2. eine Ausweisung der zur Erreichung 
der Flächenbeitragswerte notwendigen 
Flächen durch von ihnen abweichende 
regionale oder kommunale Planungs-
träger sicherstellen; dabei legt das je-
weilige Land hierzu regionale oder kom-
munale Teilflächenziele fest, die in 
Summe den Flächenbeitragswert errei-
chen, und macht diese durch ein Lan-
desgesetz oder als Ziele der Raumord-
nung verbindlich. 
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Im Fall des Satzes 1 Nummer 1 kann 
das Land durch ein Landesgesetz oder 
als Ziele der Raumordnung regionale 
Teilflächenziele für eigene regionale 
Raumordnungspläne festlegen, die in 
Summe die Flächenbeitragswerte errei-
chen.  

Im Fall des Satzes 1 Nummer 1 kann 
das Land durch ein Landesgesetz oder 
als Ziele der Raumordnung regionale 
Teilflächenziele für eigene regionale 
Raumordnungspläne festlegen, die in 
Summe die Flächenbeitragswerte errei-
chen.  

(3) Die Länder sind außerdem ver-
pflichtet, bis zum 31. Mai 2024 im Rahmen 
ihrer Berichterstattung nach § 98 Absatz 1 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes ein-
malig Folgendes nachzuweisen: 

(3) Die Länder sind außerdem ver-
pflichtet, bis zum 31. Mai 2024 im Rahmen 
ihrer Berichterstattung nach § 98 Absatz 1 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes ein-
malig Folgendes nachzuweisen: 

1. im Fall des Absatzes 2 Satz 1 Num-
mer 1 Planaufstellungsbeschlüsse zur 
Ausweisung der zur Erreichung der Flä-
chenbeitragswerte nach Anlage 1 
Spalte 1 notwendigen Flächen, 

1. im Fall des Absatzes 2 Satz 1 Num-
mer 1 Planaufstellungsbeschlüsse zur 
Ausweisung der zur Erreichung der Flä-
chenbeitragswerte nach Anlage 1 
Spalte 1 notwendigen Flächen, 

2. im Fall des Absatzes 2 Satz 1 Num-
mer 2 und Satz 2 das Inkrafttreten von 
Landesgesetzen oder Raumordnungs-
plänen, die regionale oder kommunale 
Teilflächenziele festsetzen; dabei müs-
sen die Teilflächenziele in der Summe 
den Flächenbeitragswert nach Anlage 1 
Spalte 1 für das Land erreichen. 

2. im Fall des Absatzes 2 Satz 1 Num-
mer 2 und Satz 2 das Inkrafttreten von 
Landesgesetzen oder Raumordnungs-
plänen, die regionale oder kommunale 
Teilflächenziele festsetzen; dabei müs-
sen die Teilflächenziele in der Summe 
den Flächenbeitragswert nach Anlage 1 
Spalte 1 für das Land erreichen. 
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§ 4 § 4 

Anrechenbare Fläche Anrechenbare Fläche 

(1) Für die Windenergie an Land im 
Sinne des § 3 Absatz 1 ausgewiesen sind 
alle Flächen, die in Windenergiegebieten lie-
gen. Soweit sich Ausweisungen in Plänen 
verschiedener Planungsebenen auf die-
selbe Fläche beziehen, ist die ausgewie-
sene Fläche nur einmalig auf den Flächen-
beitragswert anzurechnen. Auf den Flä-
chenbeitragswert nach Anlage 1 Spalte 2 
werden auch Flächen angerechnet, die 
keine Windenergiegebiete sind, wenn sie im 
Umkreis von einer Rotorblattlänge um eine 
Windenergieanlage liegen und der jeweilige 
Planungsträger dies in dem Beschluss nach 
§ 5 Absatz 1 feststellt. Die Anrechnungs-
möglichkeit besteht nur, solange die Wind-
energieanlage in Betrieb ist. 

(1) Für die Windenergie an Land im 
Sinne des § 3 Absatz 1 ausgewiesen sind 
alle Flächen, die in Windenergiegebieten lie-
gen. Soweit sich Ausweisungen in Plänen 
verschiedener Planungsebenen auf die-
selbe Fläche beziehen, ist die ausgewie-
sene Fläche nur einmalig auf den Flächen-
beitragswert anzurechnen. Auf den Flä-
chenbeitragswert nach Anlage 1 Spalte 2 
werden auch Flächen angerechnet, die 
keine Windenergiegebiete sind, wenn sie im 
Umkreis von einer Rotorblattlänge um eine 
Windenergieanlage liegen und der jeweilige 
Planungsträger dies in dem Beschluss nach 
§ 5 Absatz 1 feststellt. Die Anrechnungs-
möglichkeit besteht nur, solange die Wind-
energieanlage in Betrieb ist. Flächen, die 
in Plänen ausgewiesen werden, die 
nach dem [einsetzen: Datum des Inkraft-
tretens nach Artikel 5 dieses Gesetzes] 
wirksam geworden sind und Bestim-
mungen zur Höhe baulicher Anlagen 
enthalten, sind nicht anzurechnen. 

(2) Ausgewiesene Flächen sind anre-
chenbar, sobald und solange der jeweilige 
Plan wirksam ist. Soweit ein Plan durch Ent-
scheidung eines Gerichtes für unwirksam 
erklärt oder dessen Unwirksamkeit in den 
Entscheidungsgründen angenommen wor-
den ist, bleiben die ausgewiesenen Flächen 
für ein Jahr ab Rechtskraft der Entschei-
dung weiter anrechenbar. Ein Plan, der vor 
Ablauf der in § 3 Absatz 1 Satz 2 genannten 
Stichtage beschlossen, aber noch nicht 
wirksam geworden ist, wird für sieben Mo-
nate ab Beschluss des Plans angerechnet. 

(2) Ausgewiesene Flächen sind anre-
chenbar, sobald und solange der jeweilige 
Plan wirksam ist. Soweit ein Plan durch Ent-
scheidung eines Gerichtes für unwirksam 
erklärt oder dessen Unwirksamkeit in den 
Entscheidungsgründen angenommen wor-
den ist, bleiben die ausgewiesenen Flächen 
für ein Jahr ab Rechtskraft der Entschei-
dung weiter anrechenbar. Ein Plan, der vor 
Ablauf der in § 3 Absatz 1 Satz 2 genannten 
Stichtage beschlossen, aber noch nicht 
wirksam geworden ist, wird für sieben Mo-
nate ab Beschluss des Plans angerechnet. 
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(3) Ausgewiesene Flächen nach Ab-
satz 1 sind grundsätzlich in vollem Umfang 
auf die Flächenbeitragswerte anzurechnen. 
Rotor-innerhalb-Flächen sind nur anteilig 
auf die Flächenbeitragswerte anzurechnen. 
Hierfür ist mittels Analyse der standardisier-
ten Daten geografischer Informationssys-
teme (GIS-Daten) flächenscharf der einfa-
che Rotorradius abzüglich des Turmfußra-
dius einer Standardwindenergieanlage an 
Land von den Grenzen der ausgewiesenen 
Fläche abzuziehen. Der Rotorradius einer 
Standardwindenergieanlage an Land abzü-
glich des Turmfußradius wird zu diesem 
Zweck mit einem Wert von 75 Metern fest-
gesetzt. Rotor-innerhalb-Flächen, für die 
keine GIS-Daten vorliegen, werden abhän-
gig von ihrer Gesamtgröße mit den Anrech-
nungsfaktoren nach Anlage 2 angerechnet. 

(3) Ausgewiesene Flächen nach Ab-
satz 1 sind grundsätzlich in vollem Umfang 
auf die Flächenbeitragswerte anzurechnen. 
Rotor-innerhalb-Flächen sind nur anteilig 
auf die Flächenbeitragswerte anzurechnen. 
Hierfür ist mittels Analyse der standardisier-
ten Daten geografischer Informationssys-
teme (GIS-Daten) flächenscharf der einfa-
che Rotorradius abzüglich des Turmfußra-
dius einer Standardwindenergieanlage an 
Land von den Grenzen der ausgewiesenen 
Fläche abzuziehen. Der Rotorradius einer 
Standardwindenergieanlage an Land abzü-
glich des Turmfußradius wird zu diesem 
Zweck mit einem Wert von 75 Metern fest-
gesetzt. Rotor-innerhalb-Flächen, für die 
keine GIS-Daten vorliegen, werden abhän-
gig von ihrer Gesamtgröße mit den Anrech-
nungsfaktoren nach Anlage 2 angerechnet. 

§ 5 § 5 

Feststellung und Bekanntmachung des 
Erreichens der Flächenbeitragswerte 

Feststellung und Bekanntmachung des 
Erreichens der Flächenbeitragswerte 

(1) Der Planungsträger stellt in dem 
Beschluss über den Plan fest, dass der Plan 
mit den Flächenbeitragswerten oder mit den 
Teilflächenzielen nach § 3 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 oder Satz 2 im Einklang steht; 
dabei ist der Flächenbeitragswert oder das 
Teilflächenziel unter Angabe des jeweiligen 
Stichtages nach Anlage 1 zu bezeichnen 
und auszuführen, in welchem Umfang Flä-
chen nach § 4 Absatz 1 Satz 3 angerechnet 
wurden. Bedarf der Plan der Genehmigung, 
trifft die nach Landesrecht zuständige Stelle 
die Feststellung nach Satz 1 in ihrer Geneh-
migungsentscheidung. Die Feststellung 
nimmt an der Bekanntgabe oder der Ver-
kündung des Plans, der Genehmigung oder 
des Beschlusses teil, die jeweils nach den 
dafür einschlägigen Vorschriften erfolgt.  

(1) Der Planungsträger stellt in dem 
Beschluss über den Plan fest, dass der Plan 
mit den Flächenbeitragswerten oder mit den 
Teilflächenzielen nach § 3 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 oder Satz 2 im Einklang steht; 
dabei ist der Flächenbeitragswert oder das 
Teilflächenziel unter Angabe des jeweiligen 
Stichtages nach Anlage 1 zu bezeichnen 
und auszuführen, in welchem Umfang Flä-
chen nach § 4 Absatz 1 Satz 3 angerechnet 
wurden. Bedarf der Plan der Genehmigung, 
trifft die nach Landesrecht zuständige Stelle 
die Feststellung nach Satz 1 in ihrer Geneh-
migungsentscheidung. Die Feststellung 
nimmt an der Bekanntgabe oder der Ver-
kündung des Plans, der Genehmigung oder 
des Beschlusses teil, die jeweils nach den 
dafür einschlägigen Vorschriften erfolgt.  
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(2) Werden die Flächenbeitragswerte 
oder die daraus abgeleiteten regionalen o-
der kommunalen Teilflächenziele nach § 3 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 oder Satz 2 
ohne eine Ausweisung von neuen Wind-
energiegebieten erreicht, stellt ein Pla-
nungsträger dies bis zu den in § 3 Absatz 1 
Satz 2 genannten Zeitpunkten fest. Die 
Feststellung ist öffentlich bekannt zu geben 
oder zu verkünden. 

(2) Werden die Flächenbeitragswerte 
oder die daraus abgeleiteten regionalen o-
der kommunalen Teilflächenziele nach § 3 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 oder Satz 2 
ohne eine Ausweisung von neuen Wind-
energiegebieten erreicht, stellt ein Pla-
nungsträger dies bis zu den in § 3 Absatz 1 
Satz 2 genannten Zeitpunkten fest. Die 
Feststellung ist öffentlich bekannt zu geben 
oder zu verkünden. 

(3) Das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz stellt bis zum 
31. Juni 2024 fest, ob und welche Länder 
ihre Nachweispflicht nach § 3 Absatz 3 er-
füllt haben. Im Fall des Pflichtverstoßes 
stellt das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz bis zum 31. Dezember 
2024 fest, ob und welche Länder den Nach-
weis nach § 3 Absatz 3 bis zum 30. Novem-
ber 2024 nachträglich erbracht haben. Die 
Feststellung wird öffentlich bekannt gege-
ben.  

(3) Das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz stellt bis zum 
30. Juni 2024 fest, ob und welche Länder 
ihre Nachweispflicht nach § 3 Absatz 3 er-
füllt haben. Im Fall des Pflichtverstoßes 
stellt das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz bis zum 31. Dezember 
2024 fest, ob und welche Länder den Nach-
weis nach § 3 Absatz 3 bis zum 30. Novem-
ber 2024 nachträglich erbracht haben. Die 
Feststellung wird öffentlich bekannt gege-
ben.  

 (4) Bei einem Raumordnungs- oder 
Flächennutzungsplan, der keine Bestim-
mung im Hinblick auf die Platzierung der Ro-
torblätter von Windenergieanlagen außer-
halb einer ausgewiesenen Fläche trifft, kann 
der Planungsträger, der den Beschluss über 
den Plan gefasst hat, durch Beschluss be-
stimmen, dass die Rotorblätter nicht inner-
halb der ausgewiesenen Fläche liegen müs-
sen, wenn der Plan bis zum … [einsetzen: 
Angaben des Tages und Monats des Inkraft-
treten nach Artikel 5 dieses Gesetzes sowie 
der Jahreszahl des ersten auf das Inkrafttre-
ten folgenden Jahres] wirksam geworden 
ist. [Der Beschluss ist öffentlich bekannt zu 
geben oder zu verkünden.]“ 
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§ 6 § 6 

Evaluierung; Verordnungsermächtigung Evaluierung; Verordnungsermächtigung 

(1) Die Bundesregierung berichtet ab 
dem 1. Januar 2024 nach § 98 Absatz 4 des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes zum 
Stand der Umsetzung dieses Gesetzes.  

(1) Die Bundesregierung berichtet ab 
dem 1. Januar 2024 nach § 98 Absatz 4 des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes zum 
Stand der Umsetzung dieses Gesetzes.  

(2) Das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz veröffentlicht den 
Bericht nach Absatz 1 sowie eine verein-
fachte graphische Darstellung der Umset-
zung der Flächenbeitragswerte in den ein-
zelnen Ländern auf seiner Internetseite. 

(2) Das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz veröffentlicht den 
Bericht nach Absatz 1 sowie eine verein-
fachte graphische Darstellung der Umset-
zung der Flächenbeitragswerte in den ein-
zelnen Ländern auf seiner Internetseite. 

(3) Kommt die Bundesregierung in ih-
rem Bericht nach § 98 Absatz 4 des Erneu-
erbare-Energien-Gesetzes zu dem Ergeb-
nis, dass es weiterer gesetzgeberischer 
Maßnahmen bedarf, um die Erreichung der 
Flächenbeitragswerte oder die Anpassung 
der Flächenbeitragswerte an die Ausbau-
ziele nach dem Erneuerbare-Energien-Ge-
setz in der jeweils geltenden Fassung zu er-
möglichen, legt sie spätestens zum 1. Juli 
2025 und danach alle vier Jahre einen Ent-
wurf zur Anpassung dieses Gesetzes vor. 

(3) Kommt die Bundesregierung in ih-
rem Bericht nach § 98 Absatz 4 des Erneu-
erbare-Energien-Gesetzes zu dem Ergeb-
nis, dass es weiterer gesetzgeberischer 
Maßnahmen bedarf, um die Erreichung der 
Flächenbeitragswerte oder die Anpassung 
der Flächenbeitragswerte an die Ausbau-
ziele nach dem Erneuerbare-Energien-Ge-
setz in der jeweils geltenden Fassung zu er-
möglichen, legt sie spätestens zum 1. Juli 
2025 und danach alle vier Jahre einen Ent-
wurf zur Anpassung dieses Gesetzes vor. 
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(4) Das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz passt durch Rechts-
verordnung die Flächenbeitragswerte in An-
lage 1 entsprechend an, wenn sich ein Land 
durch Staatsvertrag gegenüber einem an-
deren Land verpflichtet, mehr Fläche als ge-
mäß § 3 Absatz 1 gefordert (Flächenüber-
hang) für die Windenergie an Land bereitzu-
stellen und diesen Staatsvertrag dem Bun-
desministerium für Wirtschaft und Klima-
schutz bis zum 31. Mai 2024 unter Beziffe-
rung des Flächenüberhangs in Quadratkilo-
metern übermittelt, es sei denn, der Staats-
vertrag ist zum Erreichen der Flächenbei-
tragswerte der vertragsschließenden Län-
der offensichtlich ungeeignet. Durch die 
Rechtsverordnung nach Satz 1 darf sich der 
Flächenbeitragswert von Berlin, Bremen 
und Hamburg jeweils um höchstens 75 Pro-
zent und von den übrigen Ländern jeweils 
um höchstens 35 Prozent mindern oder er-
höhen. 

(4) Das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz passt durch Rechts-
verordnung die Flächenbeitragswerte in An-
lage 1 entsprechend an, wenn sich ein Land 
durch Staatsvertrag gegenüber einem an-
deren Land verpflichtet, mehr Fläche als ge-
mäß § 3 Absatz 1 gefordert (Flächenüber-
hang) für die Windenergie an Land bereitzu-
stellen und diesen Staatsvertrag dem Bun-
desministerium für Wirtschaft und Klima-
schutz bis zum 31. Mai 2024 unter Beziffe-
rung des Flächenüberhangs in Quadratkilo-
metern übermittelt, es sei denn, der Staats-
vertrag ist zum Erreichen der Flächenbei-
tragswerte der vertragsschließenden Län-
der offensichtlich ungeeignet. Durch die 
Rechtsverordnung nach Satz 1 darf sich der 
Flächenbeitragswert von Berlin, Bremen 
und Hamburg jeweils um höchstens 75 Pro-
zent und von den übrigen Ländern jeweils 
um höchstens 50 Prozent mindern oder er-
höhen. 

(5) Das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz wird ermächtigt und 
verpflichtet, unter den in Absatz 4 genann-
ten Voraussetzungen und in dem in Ab-
satz 4 genannten Umfang durch Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
die Flächenbeitragswerte nach Anlage 1 zu 
ändern.  

(5) Das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz wird ermächtigt und 
verpflichtet, unter den in Absatz 4 genann-
ten Voraussetzungen und in dem in Ab-
satz 4 genannten Umfang durch Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
die Flächenbeitragswerte nach Anlage 1 zu 
ändern.  
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Anlage 1 Anlage 1 
(zu § 3 Absatz 1) (zu § 3 Absatz 1) 

Flächenbeitragswerte  Flächenbeitragswerte  

Entwurf

 

Bundesland 

Spalte 1:  

Flächenbeitragswert, der bis zum 31. 
Dezember 2026 zu erreichen ist (An-
teil der Landesfläche in Prozent) 

Spalte 2:  

Flächenbeitragswert, der bis zum 
31. Dezember 2032 zu erreichen ist 
(Anteil der Landesfläche in Pro-
zent) 

Spalte 3: 

Landesflächen (in 
km2*) 

Baden-Württemberg 1,1 1,8 35 747,82 

Bayern 1,1 1,8 70 541,57 

Berlin 0,25 0,50 891,12 

Brandenburg 1,8 2,2 29 654,35 

Bremen 0,25 0,50 419,62 

Hamburg 0,25 0,50 755,09 

Hessen 1,8 2,2 21 115,64 

Mecklenburg-Vorpommern 1,4 2,1 23 295,45 

Niedersachsen 1,7 2,2 47 709,82 

Nordrhein-Westfalen 1,1 1,8 34 112,44 

Rheinland-Pfalz 1,4 2,2 19 858,00 

Saarland 1,1 1,8 2 571,11 

Sachsen 1,3 2,0 18 449,93 

Sachsen-Anhalt 1,8 2,2 20 459,12 

Schleswig-Holstein 1,3 2,0 15 804,30 

Thüringen 1,8 2,2 16 202,39 

Beschlüsse des 24. Ausschusses für Klimaschutz und Energie 

 

Bundesland 

Spalte 1:  

Flächenbeitragswert, der bis zum 31. 
Dezember 2027 zu erreichen ist (An-
teil der Landesfläche in Prozent) 

Spalte 2:  

Flächenbeitragswert, der bis zum 
31. Dezember 2032 zu erreichen ist 
(Anteil der Landesfläche in Pro-
zent) 

Spalte 3: 

Landesflächen (in 
km2*) 

Baden-Württemberg 1,1 1,8 35 747,82 

Bayern 1,1 1,8 70 541,57 

Berlin 0,25 0,50 891,12 

Brandenburg 1,8 2,2 29 654,35 

Bremen 0,25 0,50 419,62 

                                                        
* Quelle: Statistisches Bundesamt, Daten aus dem Gemeindeverzeichnis: Bundesländer mit Hauptstädten 

nach Fläche, Bevölkerung und Bevölkerungsdichte, Gebietsstand: 31.12.2020, Erscheinungs-
monat: September 2021. 



 – 12 –  

Hamburg 0,25 0,50 755,09 

Hessen 1,8 2,2 21 115,64 

Mecklenburg-Vorpommern 1,4 2,1 23 295,45 

Niedersachsen 1,7 2,2 47 709,82 

Nordrhein-Westfalen 1,1 1,8 34 112,44 

Rheinland-Pfalz 1,4 2,2 19 858,00 

Saarland 1,1 1,8 2 571,11 

Sachsen 1,3 2,0 18 449,93 

Sachsen-Anhalt 1,8 2,2 20 459,12 

Schleswig-Holstein 1,3 2,0 15 804,30 

Thüringen 1,8 2,2 16 202,39 
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Anlage 2 Anlage 2 
(zu § 4 Absatz 3 Satz 5) (zu § 4 Absatz 3 Satz 5) 

Anrechnungsfaktoren für Rotor-
innerhalb-Flächen, für die keine 

GIS-Daten vorliegen 

Anrechnungsfaktoren für Rotor-
innerhalb-Flächen, für die keine 

GIS-Daten vorliegen 

Entwurf 

Gesamtgröße der Rotor-innerhalb-Fläche, für die keine GIS Daten 
vorliegen (in Hektar) 

Anrechnungsfaktor auf den Flächenbeitragswert  

0 bis 20 0,2 

über 20 bis 40 0,3 

über 40 bis 60 0,4 

über 60 bis 100 0,5 

über 100 bis 250 0,6 

über 250 0,7 

Beschlüsse des 24. Ausschusses für Klimaschutz und Energie 

Gesamtgröße der Rotor-innerhalb-Fläche, für die keine GIS Daten 
vorliegen (in Hektar) 

Anrechnungsfaktor auf den Flächenbeitragswert  

0 bis 20 0,2 

über 20 bis 40 0,3 

über 40 bis 60 0,4 

über 60 bis 100 0,5 

über 100 bis 250 0,6 

über 250 0,7 
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Artikel 2 Artikel 2 

Änderung des Baugesetzbuchs Änderung des Baugesetzbuchs 

Das Baugesetzbuch in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 26. April 2022 (BGBl. I 
S. 674) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

Das Baugesetzbuch in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 26. April 2022 (BGBl. I 
S. 674) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 
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1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geän-
dert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geän-
dert: 

a) Nach der Angabe zu § 245d wird 
folgende Angabe eingefügt: 

a) Nach der Angabe zu § 245d wird 
folgende Angabe eingefügt: 

„§ 245e Überleitungsvorschriften aus 
Anlass des Gesetzes zur Erhö-
hung und Beschleunigung des 
Ausbaus von Windenergieanla-
gen an Land“. 

„§ 245e Überleitungsvorschriften aus 
Anlass des Gesetzes zur Erhö-
hung und Beschleunigung des 
Ausbaus von Windenergieanla-
gen an Land“. 

b) Die Angabe zu § 249 wird wie folgt 
gefasst: 

b) Die Angabe zu § 249 wird wie folgt 
gefasst: 

„§ 249 Sonderregelungen für Wind-
energieanlagen an Land“. 

„§ 249 Sonderregelungen für Wind-
energieanlagen an Land“. 

2. In § 5 Absatz 2b werden nach den Wör-
tern „§ 35 Absatz 3 Satz 3“ die Wörter 
„oder des § 249 Absatz 2“ eingefügt. 

2. In § 5 Absatz 2b werden nach den Wör-
tern „§ 35 Absatz 3 Satz 3“ die Wörter 
„oder des § 249 Absatz 2“ eingefügt. 

3. § 9a wird wie folgt geändert: 3. § 9a wird wie folgt geändert: 

a) Der Wortlaut wird Absatz 1. a) Der Wortlaut wird Absatz 1. 

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 

„(2) Das Bundesministerium für 
Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwe-
sen wird ermächtigt, im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz, nukleare Sicherheit 
und Verbraucherschutz mit Zustimmung 
des Bundesrates durch Rechtsverord-
nung Vorgaben zu erlassen zur Berück-
sichtigung von artenschutzrechtlichen 
Belangen im Rahmen der Umweltprü-
fung bei der Aufstellung von Bauleitplä-
nen. Sofern dabei auch Fragen der Wind-
energie an Land berührt sind, sind die 
Vorgaben auch im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz zu erlassen.“ 

(2) „ Das Bundesministerium für 
Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwe-
sen wird ermächtigt, im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz, nukleare Sicherheit 
und Verbraucherschutz mit Zustimmung 
des Bundesrates durch Rechtsverord-
nung Vorgaben zu erlassen zur Berück-
sichtigung von artenschutzrechtlichen 
Belangen im Rahmen der Umweltprü-
fung bei der Aufstellung von Bauleitplä-
nen. Sofern dabei auch Fragen der Wind-
energie an Land berührt sind, sind die 
Vorgaben auch im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz zu erlassen.“ 

4. § 35 Absatz 1 Nummer 5 wird wie folgt 
gefasst: 

4. § 35 Absatz 1 Nummer 5 wird wie folgt 
gefasst: 
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„5. der Erforschung, Entwicklung oder 
Nutzung der Windenergie nach Maß-
gabe des § 249 oder der Erforschung, 
Entwicklung oder Nutzung der Wasser-
energie dient,“. 

5. „ der Erforschung, Entwicklung oder 
Nutzung der Windenergie nach Maß-
gabe des § 249 oder der Erforschung, 
Entwicklung oder Nutzung der Wasser-
energie dient,“. 

5. Nach § 245d wird folgender § 245e ein-
gefügt: 

5. Nach § 245d wird folgender § 245e ein-
gefügt: 

„§ 245e „§ 245e 

Überleitungsvorschriften aus Anlass des Ge-
setzes zur Erhöhung und Beschleunigung des 
Ausbaus von Windenergieanlagen an Land 

Überleitungsvorschriften aus Anlass des Ge-
setzes zur Erhöhung und Beschleunigung des 
Ausbaus von Windenergieanlagen an Land 

(1) Die Rechtswirkungen eines Raum-
ordnungs- oder Flächennutzungsplans gemäß 
§ 35 Absatz 3 Satz 3 in der bis zum … [ein-
setzen: Datum des Inkrafttretens nach Arti-
kel 5 dieses Gesetzes] geltenden Fassung für 
Vorhaben nach § 35 Absatz 1 Nummer 5, die 
der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung 
der Windenergie dienen, gelten vorbehaltlich 
des § 249 Absatz 5 Satz 2 fort, wenn der Plan 
bis zum … [einsetzen: Tag und Monat des In-
krafttretens nach Artikel 5 dieses Gesetzes so-
wie Jahr des ersten auf das Inkrafttreten fol-
genden Jahres] wirksam geworden ist. Sie 
entfallen, soweit für den Geltungsbereich des 
Plans das Erreichen des Flächenbeitragswerts 
oder eines daraus abgeleiteten Teilflächen-
ziels gemäß § 5 Absatz 1 oder Absatz 2 des 
Windenergieflächenbedarfsgesetzes vom … 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fund-
stelle dieses Gesetzes] festgestellt wird, spä-
testens aber mit Ablauf des 31. Dezember 
2026. Der Plan gilt im Übrigen fort, wenn 
nicht im Einzelfall die Grundzüge der Pla-
nung berührt werden. Die Möglichkeit des 
Planungsträgers, den Plan zu ändern, zu er-
gänzen oder aufzuheben, bleibt unberührt. 

(1) Die Rechtswirkungen eines Raum-
ordnungs- oder Flächennutzungsplans gemäß 
§ 35 Absatz 3 Satz 3 in der bis zum … [ein-
setzen: Datum des Inkrafttretens nach Arti-
kel 5 dieses Gesetzes] geltenden Fassung für 
Vorhaben nach § 35 Absatz 1 Nummer 5, die 
der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung 
der Windenergie dienen, gelten vorbehaltlich 
des § 249 Absatz 5 Satz 2 fort, wenn der Plan 
bis zum … [einsetzen: Tag und Monat des In-
krafttretens nach Artikel 5 dieses Gesetzes so-
wie Jahr des ersten auf das Inkrafttreten fol-
genden Jahres] wirksam geworden ist. Sie 
entfallen, soweit für den Geltungsbereich des 
Plans das Erreichen des Flächenbeitragswerts 
oder eines daraus abgeleiteten Teilflächen-
ziels gemäß § 5 Absatz 1 oder Absatz 2 des 
Windenergieflächenbedarfsgesetzes vom … 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fund-
stelle dieses Gesetzes] festgestellt wird, spä-
testens aber mit Ablauf des 31. Dezember 
2027. Der Plan gilt im Übrigen fort, wenn 
nicht im Einzelfall die Grundzüge der Pla-
nung berührt werden. Die Möglichkeit des 
Planungsträgers, den Plan zu ändern, zu er-
gänzen oder aufzuheben, bleibt unberührt. 
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(2) § 15 Absatz 3 ist entsprechend an-
zuwenden, wenn die Gemeinde beschlossen 
hat, einen Flächennutzungsplan aufzustellen, 
zu ändern oder zu ergänzen, um den Flächen-
beitragswert im Sinne des § 3 Absatz 1 des 
Windenergieflächenbedarfsgesetzes oder ein 
daraus abgeleitetes Teilflächenziel zu errei-
chen. Die Entscheidung kann längstens bis 
zum Ablauf des 31. Dezember 2026 ausge-
setzt werden. 

(2) § 15 Absatz 3 ist entsprechend an-
zuwenden, wenn die Gemeinde beschlossen 
hat, einen Flächennutzungsplan aufzustellen, 
zu ändern oder zu ergänzen, um den Flächen-
beitragswert im Sinne des § 3 Absatz 1 des 
Windenergieflächenbedarfsgesetzes oder ein 
daraus abgeleitetes Teilflächenziel zu errei-
chen. Die Entscheidung kann längstens bis 
zum Ablauf des 31. Dezember 2027 ausge-
setzt werden. 

(3) Die in Absatz 1 Satz 1 genannten 
Rechtswirkungen gemäß § 35 Absatz 3 Satz 3 
können Vorhaben im Sinne des § 16b Ab-
satz 1 und 2 des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I 
S. 123), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 24. September 2021 (BGBl. I 
S. 4458) geändert worden ist, in der Regel 
nicht entgegengehalten werden, es sei denn, 
die Grundzüge der Planung werden berührt. 
Auf Antrag der Gemeinde hat die Baugeneh-
migungsbehörde die Entscheidung über das 
Baugesuch bis zum Ablauf des 31. Dezember 
2024 auszusetzen. Die Baugenehmigungsbe-
hörde kann die Entscheidung auf Antrag der 
Gemeinde längstens bis zum Ablauf des 
31. Dezember 2026 aussetzen, wenn der Er-
haltung des Standortes planerische Erwägun-
gen entgegenstehen und wenn anzunehmen 
ist, dass der Vorhabenstandort für das Errei-
chen des einschlägigen Flächenbeitragswerts 
oder Teilflächenziels des Windenergieflä-
chenbedarfsgesetzes nicht benötigt wird. § 15 
Absatz 3 Satz 3 gilt entsprechend.“ 

(3) Die in Absatz 1 Satz 1 genannten 
Rechtswirkungen gemäß § 35 Absatz 3 Satz 3 
können Vorhaben im Sinne des § 16b Absätze 
1 und 2 des Bundes-Immissionsschutzgeset-
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 
123), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 24. September 2021 (BGBl. I S. 4458) 
geändert worden ist, nicht entgegengehalten 
werden, es sei denn, die Grundzüge der Pla-
nung werden berührt. Dies gilt nicht, wenn 
das Vorhaben in einem Natura 2000-Gebiet 
im Sinne des § 7 Absatz 1 Nummer 8 des 
Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl. I 
S. 3908) geändert worden ist, oder in einem 
Naturschutzgebiet im Sinne des § 23 des Bun-
desnaturschutzgesetzes verwirklicht werden 
soll.“ 

6. § 249 wird wie folgt gefasst: 6. § 249 wird wie folgt gefasst: 

„§ 249 § 249„ 

Sonderregelungen für Windenergieanlagen 
an Land 

Sonderregelungen für Windenergieanlagen 
an Land 

(1) § 35 Absatz 3 Satz 3 ist auf Vorha-
ben nach § 35 Absatz 1 Nummer 5, die der 
Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der 
Windenergie dienen, nicht anzuwenden. 

(1) § 35 Absatz 3 Satz 3 ist auf Vorha-
ben nach § 35 Absatz 1 Nummer 5, die der 
Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der 
Windenergie dienen, nicht anzuwenden. 
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(2) Außerhalb der Windenergiegebiete 
gemäß § 2 Nummer 1 des Windenergieflä-
chenbedarfsgesetzes vom … [einsetzen: Aus-
fertigungsdatum und Fundstelle dieses Geset-
zes] richtet sich die Zulässigkeit der in Ab-
satz 1 genannten Vorhaben in einem Land 
nach § 35 Absatz 2, wenn das Erreichen eines 
in Anlage 1 des Windenergieflächenbedarfs-
gesetzes bezeichneten Flächenbeitragswerts 
des Landes gemäß § 5 Absatz 1 oder Absatz 2 
des Windenergieflächenbedarfsgesetzes fest-
gestellt wurde. Hat ein Land gemäß § 3 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 2 oder Satz 2 des 
Windenergieflächenbedarfsgesetzes regio-
nale oder kommunale Teilflächenziele be-
stimmt und wird deren Erreichen gemäß § 5 
Absatz 1 oder Absatz 2 des Windenergieflä-
chenbedarfsgesetzes festgestellt, gilt die 
Rechtsfolge des Satzes 1 für das Gebiet der je-
weiligen Region oder Gemeinde. Der Eintritt 
der Rechtsfolge der Sätze 1 und 2 ist gesetzli-
che Folge der Feststellung. 

(2) Außerhalb der Windenergiegebiete 
gemäß § 2 Nummer 1 des Windenergieflä-
chenbedarfsgesetzes vom … [einsetzen: Aus-
fertigungsdatum und Fundstelle dieses Geset-
zes] richtet sich die Zulässigkeit der in Ab-
satz 1 genannten Vorhaben in einem Land 
nach § 35 Absatz 2, wenn das Erreichen eines 
in Anlage 1 des Windenergieflächenbedarfs-
gesetzes bezeichneten Flächenbeitragswerts 
des Landes gemäß § 5 Absatz 1 oder Absatz 2 
des Windenergieflächenbedarfsgesetzes fest-
gestellt wurde. Hat ein Land gemäß § 3 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 2 oder Satz 2 des 
Windenergieflächenbedarfsgesetzes regio-
nale oder kommunale Teilflächenziele be-
stimmt und wird deren Erreichen gemäß § 5 
Absatz 1 oder Absatz 2 des Windenergieflä-
chenbedarfsgesetzes festgestellt, gilt die 
Rechtsfolge des Satzes 1 für das Gebiet der je-
weiligen Region oder Gemeinde. Der Eintritt 
der Rechtsfolge der Sätze 1 und 2 ist gesetzli-
che Folge der Feststellung. 

 (3) Die Rechtsfolge des Absatzes 2 gilt 
bis zum Ablauf des 31. Dezember 2030 nicht 
für Vorhaben im Sinne des § 16b Absätze 1 
und 2 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. 
Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
24. September 2021 (BGBl. I S. 4458) geän-
dert worden ist, es sei denn, das Vorhaben soll 
in einem Natura 2000-Gebiet im Sinne des § 7 
Absatz 1 Nummer 8 des Bundesnaturschutz-
gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
18. August 2021 (BGBl. I S. 3908) geändert 
worden ist, oder in einem Naturschutzgebiet 
im Sinne des § 23 des Bundesnaturschutzge-
setzes verwirklicht werden soll. 



 – 18 –  

Entwurf Beschlüsse des 24. Ausschusses für 
Klimaschutz und Energie 

(3) Die Länder können durch Landes-
gesetze bestimmen, dass § 35 Absatz 1 Num-
mer 5 auf Vorhaben, die der Erforschung, 
Entwicklung oder Nutzung der Windenergie 
dienen, nur Anwendung findet, wenn sie be-
stimmte Mindestabstände zu den im Landes-
gesetz bezeichneten zulässigen baulichen 
Nutzungen zu Wohnzwecken einhalten. Ein 
Mindestabstand nach Satz 1 darf höchstens 
1 000 Meter von der Mitte des Mastfußes der 
Windenergieanlage bis zur nächstgelegenen 
im Landesgesetz bezeichneten baulichen Nut-
zung zu Wohnzwecken betragen. Die weite-
ren Einzelheiten, insbesondere zur Abstands-
festlegung, sind in den Landesgesetzen nach 
Satz 1 zu regeln. Auf der Grundlage dieses 
Absatzes in der bis zum 14. August 2020 oder 
bis zum … [einsetzen: Datum des Inkrafttre-
tens nach Artikel 5 dieses Gesetzes] gelten-
den Fassung erlassene Landesgesetze gelten 
fort; sie können geändert werden, sofern die 
wesentlichen Elemente der in dem fortgelten-
den Landesgesetz enthaltenen Regelung bei-
behalten werden. In den Landesgesetzen nach 
den Sätzen 1 und 4 ist zu regeln, dass die Min-
destabstände nicht auf Flächen in Windener-
giegebieten gemäß § 2 Nummer 1 des Wind-
energieflächenbedarfsgesetzes anzuwenden 
sind. Für Landesgesetze nach Satz 4 ist dies 
bis zum Ablauf des 31. Mai 2023 zu regeln.  

(4)  

(4) Die Feststellung des Erreichens ei-
nes Flächenbeitragswerts oder Teilflächen-
ziels steht der Ausweisung zusätzlicher Flä-
chen für Vorhaben nach § 35 Absatz 1 Num-
mer 5, die der Erforschung, Entwicklung oder 
Nutzung der Windenergie dienen, nicht ent-
gegen. 

(5) Die Feststellung des Erreichens ei-
nes Flächenbeitragswerts oder Teilflächen-
ziels steht der Ausweisung zusätzlicher Flä-
chen für Vorhaben nach § 35 Absatz 1 Num-
mer 5, die der Erforschung, Entwicklung oder 
Nutzung der Windenergie dienen, nicht ent-
gegen. 
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(5) Der nach § 3 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 1 oder Nummer 2 des Windenergieflä-
chenbedarfsgesetzes jeweils zuständige Pla-
nungsträger ist bei der Ausweisung von 
Windenergiegebieten gemäß § 2 Nummer 1 
des Windenergieflächenbedarfsgesetzes, um 
die Flächenbeitragswerte im Sinne des § 3 
Absatz 1 des Windenergieflächenbedarfsge-
setzes oder daraus abgeleitete Teilflächen-
ziele zu erreichen, an entgegenstehende Ziele 
der Raumordnung oder entgegenstehende 
Darstellungen in Flächennutzungsplänen 
nicht gebunden. Wurden Windenergiegebiete 
unter Anwendung von Satz 1 ausgewiesen, 
entfallen innerhalb dieser Gebiete die entspre-
chenden Bindungen auch im Zulassungsver-
fahren. 

(6) Der nach § 3 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 1 oder Nummer 2 des Windenergieflä-
chenbedarfsgesetzes jeweils zuständige Pla-
nungsträger ist bei der Ausweisung von 
Windenergiegebieten gemäß § 2 Nummer 1 
des Windenergieflächenbedarfsgesetzes an 
entgegenstehende Ziele der Raumordnung o-
der entgegenstehende Darstellungen in Flä-
chennutzungsplänen nicht gebunden, soweit 
dies erforderlich ist, um den Flächenbeitrags-
wert im Sinne des § 3 Absatz 1 des Windener-
gieflächenbedarfsgesetzes oder ein daraus ab-
geleitetes Teilflächenziel zu erreichen. Wur-
den Windenergiegebiete unter Anwendung 
von Satz 1 ausgewiesen, entfallen innerhalb 
dieser Gebiete die entsprechenden Bindungen 
auch im Zulassungsverfahren. 

(6) Die Ausweisung von Windenergie-
gebieten gemäß § 2 Nummer 1 des Windener-
gieflächenbedarfsgesetzes erfolgt nach den 
für die jeweiligen Planungsebenen geltenden 
Vorschriften für Gebietsausweisungen. Für 
die Rechtswirksamkeit des Plans ist es hinge-
gen unbeachtlich, ob und welche sonstigen 
Flächen im Planungsraum für die Ausweisung 
von Windenergiegebieten geeignet sind.  

(7) Die Ausweisung von Windenergie-
gebieten gemäß § 2 Nummer 1 des Windener-
gieflächenbedarfsgesetzes erfolgt nach den 
für die jeweiligen Planungsebenen geltenden 
Vorschriften für Gebietsausweisungen. Für 
die Rechtswirksamkeit des Plans ist es hinge-
gen unbeachtlich, ob und welche sonstigen 
Flächen im Planungsraum für die Ausweisung 
von Windenergiegebieten geeignet sind.  

(7) Sobald und solange nach Ablauf 
des jeweiligen Stichtages gemäß § 3 Absatz 1 
Satz 2 des Windenergieflächenbedarfsgeset-
zes weder der Flächenbeitragswert nach An-
lage 1 Spalte 1 oder Spalte 2 des Windener-
gieflächenbedarfsgesetzes noch ein daraus 
abgeleitetes Teilflächenziel nach § 3 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 2 oder Satz 2 des Windener-
gieflächenbedarfsgesetzes erreicht wird, 

(8) Sobald und solange nach Ablauf 
des jeweiligen Stichtages gemäß § 3 Absatz 1 
Satz 2 des Windenergieflächenbedarfsgeset-
zes weder der Flächenbeitragswert nach An-
lage 1 Spalte 1 oder Spalte 2 des Windener-
gieflächenbedarfsgesetzes noch ein daraus 
abgeleitetes Teilflächenziel nach § 3 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 2 oder Satz 2 des Windener-
gieflächenbedarfsgesetzes erreicht wird, 

1. entfällt die Rechtsfolge des Absatzes 2 
und 

1. entfällt die Rechtsfolge des Absatzes 2 
und 

2. können Darstellungen in Flächennut-
zungsplänen, Ziele der Raumordnung 
sowie sonstige Maßnahmen der Landes-
planung einem Vorhaben nach § 35 Ab-
satz 1 Nummer 5, das der Erforschung, 
Entwicklung oder Nutzung der Wind-
energie dient, nicht entgegengehalten 
werden. 

2. können Darstellungen in Flächennut-
zungsplänen, Ziele der Raumordnung 
sowie sonstige Maßnahmen der Landes-
planung einem Vorhaben nach § 35 Ab-
satz 1 Nummer 5, das der Erforschung, 
Entwicklung oder Nutzung der Wind-
energie dient, nicht entgegengehalten 
werden. 
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Landesgesetze nach Absatz 3 Satz 1 und 4 
sind nicht mehr anzuwenden, wenn gemäß § 5 
Absatz 3 Satz 2 des Windenergieflächenbe-
darfsgesetzes festgestellt wurde, dass ein 
Land den Nachweis gemäß § 3 Absatz 3 des 
Windenergieflächenbedarfsgesetzes bis zum 
Ablauf des 30. November 2024 nicht erbracht 
hat oder wenn der Flächenbeitragswert nach 
Anlage 1 Spalte 1 oder Spalte 2 des Wind-
energieflächenbedarfsgesetzes zum jeweili-
gen Stichtag nicht erreicht wird. 

Landesgesetze nach Absatz 9 Satz 1 und 4 
sind nicht mehr anzuwenden, wenn gemäß § 5 
Absatz 3 Satz 2 des Windenergieflächenbe-
darfsgesetzes festgestellt wurde, dass ein 
Land den Nachweis gemäß § 3 Absatz 3 des 
Windenergieflächenbedarfsgesetzes bis zum 
Ablauf des 30. November 2024 nicht erbracht 
hat oder wenn der Flächenbeitragswert nach 
Anlage 1 Spalte 1 oder Spalte 2 des Wind-
energieflächenbedarfsgesetzes zum jeweili-
gen Stichtag nicht erreicht wird. 

(8) Nach § 9 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 2 kann auch festgesetzt werden, dass die 
im Bebauungsplan festgesetzten Windener-
gieanlagen nur zulässig sind, wenn sicherge-
stellt ist, dass nach der Errichtung der im Be-
bauungsplan festgesetzten Windenergieanla-
gen andere im Bebauungsplan bezeichnete 
Windenergieanlagen innerhalb einer im Be-
bauungsplan zu bestimmenden angemessenen 
Frist zurückgebaut werden. Die Standorte der 
zurückzubauenden Windenergieanlagen kön-
nen auch außerhalb des Bebauungsplange-
biets oder außerhalb des Gemeindegebiets lie-
gen. Darstellungen im Flächennutzungsplan 
können mit Bestimmungen entsprechend den 
Sätzen 1 und 2 mit Wirkung für die Zulässig-
keit der Windenergieanlagen nach § 35 Ab-
satz 1 Nummer 5 verbunden sein.“ 

(9) Nach § 9 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 2 kann auch festgesetzt werden, dass die 
im Bebauungsplan festgesetzten Windener-
gieanlagen nur zulässig sind, wenn sicherge-
stellt ist, dass nach der Errichtung der im Be-
bauungsplan festgesetzten Windenergieanla-
gen andere im Bebauungsplan bezeichnete 
Windenergieanlagen innerhalb einer im Be-
bauungsplan zu bestimmenden angemessenen 
Frist zurückgebaut werden. Die Standorte der 
zurückzubauenden Windenergieanlagen kön-
nen auch außerhalb des Bebauungsplange-
biets oder außerhalb des Gemeindegebiets lie-
gen. Darstellungen im Flächennutzungsplan 
können mit Bestimmungen entsprechend den 
Sätzen 1 und 2 mit Wirkung für die Zulässig-
keit der Windenergieanlagen nach § 35 Ab-
satz 1 Nummer 5 verbunden sein. 
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 (10) Die Länder können durch Landes-
gesetze bestimmen, dass § 35 Absatz 1 Num-
mer 5 auf Vorhaben, die der Erforschung, 
Entwicklung oder Nutzung der Windenergie 
dienen, nur Anwendung findet, wenn sie be-
stimmte Mindestabstände zu den im Landes-
gesetz bezeichneten zulässigen baulichen 
Nutzungen zu Wohnzwecken einhalten. Ein 
Mindestabstand nach Satz 1 darf höchstens 
1 000 Meter von der Mitte des Mastfußes der 
Windenergieanlage bis zur nächstgelegenen 
im Landesgesetz bezeichneten baulichen Nut-
zung zu Wohnzwecken betragen. Die weite-
ren Einzelheiten, insbesondere zur Abstands-
festlegung, sind in den Landesgesetzen nach 
Satz 1 zu regeln. Auf der Grundlage dieses 
Absatzes in der bis zum 14. August 2020 oder 
bis zum … [einsetzen: Datum des Inkrafttre-
tens nach Artikel 5 dieses Gesetzes] gelten-
den Fassung erlassene Landesgesetze gelten 
fort; sie können geändert werden, sofern die 
wesentlichen Elemente der in dem fortgelten-
den Landesgesetz enthaltenen Regelung bei-
behalten werden. In den Landesgesetzen nach 
den Sätzen 1 und 4 ist zu regeln, dass die Min-
destabstände nicht auf Flächen in Windener-
giegebieten gemäß § 2 Nummer 1 des Wind-
energieflächenbedarfsgesetzes anzuwenden 
sind. Für Landesgesetze nach Satz 4 ist dies 
bis zum Ablauf des 31. Mai 2023 zu regeln.“ 

Artikel 3 Artikel 3 

Änderung des Raumordnungs-
gesetzes 

Änderung des Raumordnungs-
gesetzes 

Das Raumordnungsgesetz vom 22. De-
zember 2008 (BGBl. I S. 2986), das zuletzt 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 3. De-
zember 2020 (BGBl. I S. 2694) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:  

Das Raumordnungsgesetz vom 22. De-
zember 2008 (BGBl. I S. 2986), das zuletzt 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 3. De-
zember 2020 (BGBl. I S. 2694) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:  

1. Dem § 8 wird folgender Absatz 5 ange-
fügt: 

1. Dem § 8 wird folgender Absatz 5 ange-
fügt: 
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„(5) Das Bundesministerium für Woh-
nen, Stadtentwicklung und Bauwesen wird er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium für Umwelt, Naturschutz, nukle-
are Sicherheit und Verbraucherschutz, mit 
Zustimmung des Bundesrates durch Rechts-
verordnung Vorgaben zu erlassen zur Berück-
sichtigung von artenschutzrechtlichen Belan-
gen im Rahmen der Umweltprüfung bei der 
Aufstellung von Raumordnungsplänen. So-
fern dabei auch Fragen der Windenergie an 
Land berührt sind, sind die Vorgaben auch im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
für Wirtschaft und Klimaschutz zu erlassen.“ 

(5) „ Das Bundesministerium für Woh-
nen, Stadtentwicklung und Bauwesen wird er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium für Umwelt, Naturschutz, nukle-
are Sicherheit und Verbraucherschutz mit Zu-
stimmung des Bundesrates durch Rechtsver-
ordnung Vorgaben zu erlassen zur Berück-
sichtigung von artenschutzrechtlichen Belan-
gen im Rahmen der Umweltprüfung bei der 
Aufstellung von Raumordnungsplänen. So-
fern dabei auch Fragen der Windenergie an 
Land berührt sind, sind die Vorgaben auch im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
für Wirtschaft und Klimaschutz zu erlassen.“ 

2. Dem § 27 wird folgender Absatz 4 an-
gefügt:  

2. Dem § 27 wird folgender Absatz 4 an-
gefügt:  

„(4) Für Raumordnungspläne, die 
Windenergiegebiete im Sinne von § 2 Num-
mer 1 des Windenergieflächenbedarfsgeset-
zes vom … [einsetzen: Ausfertigungsdatum 
und Fundstelle dieses Gesetzes] beinhalten, 
sind die Überleitungsvorschriften des § 245e 
des Baugesetzbuchs und die Sonderregelun-
gen des § 249 des Baugesetzbuches vorrangig 
anzuwenden.“ 

(4) „ Für Raumordnungspläne, die 
Windenergiegebiete im Sinne von § 2 Num-
mer 1 des Windenergieflächenbedarfsgeset-
zes vom … [einsetzen: Ausfertigungsdatum 
und Fundstelle dieses Gesetzes] beinhalten, 
sind die Überleitungsvorschriften des § 245e 
des Baugesetzbuchs und die Sonderregelun-
gen des § 249 des Baugesetzbuches vorrangig 
anzuwenden.“ 

Artikel 4 Artikel 4 

Änderung des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes 

Änderung des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes 

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz 
vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), das zu-
letzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom … 
[einsetzen: Datum und Fundstelle des Ge-
setzes zu Sofortmaßnahmen für einen be-
schleunigten Ausbau der erneuerbaren 
Energien und weiteren Maßnahmen im 
Stromsektor] geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz 
vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), das zu-
letzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom … 
[einsetzen: Datum und Fundstelle des Ge-
setzes zu Sofortmaßnahmen für einen be-
schleunigten Ausbau der erneuerbaren 
Energien und weiteren Maßnahmen im 
Stromsektor] geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

1. § 97 wird wie folgt geändert: 1. § 97 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt ge-
fasst: 

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt ge-
fasst: 



 – 23 –  

Entwurf Beschlüsse des 24. Ausschusses für 
Klimaschutz und Energie 

„Der Kooperationsausschuss koordiniert 
die Erfassung 

„Der Kooperationsausschuss koordiniert 
die Erfassung 

1. der Ziele der Länder zur Erreichung 
des Ziels nach § 1 Absatz 2 Num-
mer 1, 

1. der Ziele der Länder zur Erreichung 
des Ziels nach § 1 Absatz 2, 

2. der Flächenausweisung in den Län-
dern für das Erreichen der Flächen-
beitragswerte nach Anlage 1 des 
Windenergieflächenbedarfsgeset-
zes vom …[einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle dieses 
Gesetzes] und 

2. der Flächenausweisung in den Län-
dern für das Erreichen der Flächen-
beitragswerte nach Anlage 1 des 
Windenergieflächenbedarfsgeset-
zes vom …[einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle dieses 
Gesetzes] und 

3. des Stands der Umsetzung der Ziele 
nach Nummer 1 und der Flächen-
ausweisungen nach Nummer 2.“ 

3. des Stands der Umsetzung der Ziele 
nach Nummer 1 und der Flächen-
ausweisungen nach Nummer 2.“ 

b) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: b) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

„(5) Für die Sitzungen des Koope-
rationsausschusses müssen laufend die 
erforderlichen Daten beschafft und ana-
lysiert werden, insbesondere 

(5) „ Für die Sitzungen des Koope-
rationsausschusses müssen laufend die 
erforderlichen Daten beschafft und ana-
lysiert werden, insbesondere 

1. zu dem Stand des Ausbaus von 
Windenergieanlagen an Land und 
Freiflächenanlagen, 

1. zu dem Stand des Ausbaus von 
Windenergieanlagen an Land und 
Freiflächenanlagen, 

2. zu dem Umfang der für diese Anla-
gen bereits genutzten Flächen und 
der für den Ausbaupfad nach § 4 er-
forderlichen weiteren Flächen, 

2. zu dem Umfang der für diese Anla-
gen bereits genutzten Flächen und 
der für den Ausbaupfad nach § 4 er-
forderlichen weiteren Flächen, 

3. zu dem Umfang der für Windener-
gieanlagen an Land ausgewiesenen 
Flächen und der für das Erreichen 
der Flächenbeitragswerte nach An-
lage 1 des Windenergieflächenbe-
darfsgesetzes erforderlichen weite-
ren Flächen, 

3. zu dem Umfang der für Windener-
gieanlagen an Land ausgewiesenen 
Flächen und der für das Erreichen 
der Flächenbeitragswerte nach An-
lage 1 des Windenergieflächenbe-
darfsgesetzes erforderlichen weite-
ren Flächen, 

4. zu dem Nachweis von Planaufstel-
lungsbeschlüssen und dem Inkraft-
treten von Landesgesetzen oder 
Raumordnungsplänen nach § 3 Ab-
satz 3 des Windenergieflächenbe-
darfsgesetzes und  

4. zu dem Nachweis von Planaufstel-
lungsbeschlüssen und dem Inkraft-
treten von Landesgesetzen oder 
Raumordnungsplänen nach § 3 Ab-
satz 3 des Windenergieflächenbe-
darfsgesetzes und  
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5. zu der Dauer der Genehmigungs-
verfahren dieser Anlagen und den 
Hemmnissen in diesen Verfahren.“ 

5. zu der Dauer der Genehmigungs-
verfahren dieser Anlagen und den 
Hemmnissen in diesen Verfahren.“ 

2. § 98 wird wie folgt geändert: 2. § 98 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Die Länder berichten dem 
Sekretariat des Kooperationsausschusses 
jährlich spätestens bis zum 31. Mai über 
den Stand des Ausbaus der erneuerbaren 
Energien und den Stand der Ausweisung 
von Flächen nach den Vorschriften des 
Windenergieflächenbedarfsgesetzes, 
insbesondere über 

(6) „ Die Länder berichten dem 
Sekretariat des Kooperationsausschusses 
jährlich spätestens bis zum 31. Mai über 
den Stand des Ausbaus der erneuerbaren 
Energien und den Stand der Ausweisung 
von Flächen nach den Vorschriften des 
Windenergieflächenbedarfsgesetzes, 
insbesondere über 

1. den Stand der Umsetzung der für 
das Erreichen der Flächenbeitrags-
werte in § 3 Absatz 2 des Wind-
energieflächenbedarfsgesetzes vor-
gesehenen Maßnahmen, einschließ-
lich der Angabe, zu welchem Anteil 
der Flächenbeitragswert nach An-
lage 1 des Windenergieflächenbe-
darfsgesetzes erreicht ist, sowie den 
Nachweis nach Maßgabe von § 3 
Absatz 3 des Windenergieflächen-
bedarfsgesetzes, 

1. den Stand der Umsetzung der für 
das Erreichen der Flächenbeitrags-
werte in § 3 Absatz 2 des Wind-
energieflächenbedarfsgesetzes vor-
gesehenen Maßnahmen, einschließ-
lich der Angabe, zu welchem Anteil 
der Flächenbeitragswert nach An-
lage 1 des Windenergieflächenbe-
darfsgesetzes erreicht ist, sowie den 
Nachweis nach Maßgabe von § 3 
Absatz 3 des Windenergieflächen-
bedarfsgesetzes, 

2. den Umfang an Flächen, die in der 
geltenden Raumordnungs- und 
Bauleitplanung für Windenergie an 
Land festgesetzt wurden, ein-
schließlich der Angabe, zu wel-
chem Anteil diese bereits durch 
Windenergieanlagen genutzt wer-
den, 

2. den Umfang an Flächen, die in der 
geltenden Raumordnungs- und 
Bauleitplanung für Windenergie an 
Land festgesetzt wurden, ein-
schließlich der Angabe, zu wel-
chem Anteil diese bereits durch 
Windenergieanlagen genutzt wer-
den, 

3. die durchschnittliche Dauer der 
Planaufstellungsverfahren, 

3. die durchschnittliche Dauer der 
Planaufstellungsverfahren, 

4. die Planungen für neue Ausweisun-
gen für die Windenergienutzung an 
Land in der Raumordnungs- und 
Bauleitplanung und 

4. die Planungen für neue Ausweisun-
gen für die Windenergienutzung an 
Land in der Raumordnungs- und 
Bauleitplanung und 
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5. den Stand der Genehmigung von 
Windenergieanlagen an Land, das 
heißt Anzahl und Leistung der 
Windenenergieanlagen an Land, 
auch mit Blick auf die Dauer von 
Genehmigungsverfahren von der 
Antragstellung bis zur Genehmi-
gungserteilung. 

5. den Stand der Genehmigung von 
Windenergieanlagen an Land, das 
heißt Anzahl und Leistung der 
Windenenergieanlagen an Land, 
auch mit Blick auf die Dauer von 
Genehmigungsverfahren von der 
Antragstellung bis zur Genehmi-
gungserteilung. 

Die ausgewiesenen Flächen sollen in 
Form von standardisierten Daten geogra-
fischer Informationssysteme (GIS-Da-
ten) in nicht personenbezogener Form 
gemeldet werden. Auch die Meldung 
von Flächen, die nicht durch GIS-Daten 
erfolgt, darf nur in nicht personenbezo-
gener Form erfolgen. Im Fall nicht aus-
reichender Flächenverfügbarkeit sollen 
die Berichte auch Maßnahmen enthalten, 
wie weitere Flächen, insbesondere Flä-
chen im Eigentum des Landes, verfügbar 
gemacht werden können. Im Fall von 
Hemmnissen in der Regional- oder Bau-
leitplanung oder in Genehmigungsver-
fahren sollen die Berichte die dafür maß-
geblichen Gründe und Vorschläge für 
Maßnahmen enthalten, um die Verzöge-
rungen zu verringern einschließlich von 
Fallbeispielen für eine gelungene Bür-
ger- und Öffentlichkeitsbeteiligung. Die 
Flächendaten und Berichte dürfen keine 
personenbezogenen Daten enthalten. 
Das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz kann den Ländern For-
matvorgaben für die Berichte nach 
Satz 1 machen. Bis diese Vorgaben vor-
liegen, können die Länder das Format ih-
rer Berichte nach Satz 1 selbst bestim-
men.“ 

Die ausgewiesenen Flächen sollen in 
Form von standardisierten Daten geogra-
fischer Informationssysteme (GIS-Da-
ten) in nicht personenbezogener Form 
gemeldet werden. Auch die Meldung 
von Flächen, die nicht durch GIS-Daten 
erfolgt, darf nur in nicht personenbezo-
gener Form erfolgen. Im Fall nicht aus-
reichender Flächenverfügbarkeit sollen 
die Berichte auch Maßnahmen enthalten, 
wie weitere Flächen, insbesondere Flä-
chen im Eigentum des Landes, verfügbar 
gemacht werden können. Im Fall von 
Hemmnissen in der Regional- oder Bau-
leitplanung oder in Genehmigungsver-
fahren sollen die Berichte die dafür maß-
geblichen Gründe und Vorschläge für 
Maßnahmen enthalten, um die Verzöge-
rungen zu verringern einschließlich von 
Fallbeispielen für eine gelungene Bür-
ger- und Öffentlichkeitsbeteiligung. Die 
Flächendaten und Berichte dürfen keine 
personenbezogenen Daten enthalten. 
Das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz kann den Ländern For-
matvorgaben für die Berichte nach 
Satz 1 machen. Bis diese Vorgaben vor-
liegen, können die Länder das Format ih-
rer Berichte nach Satz 1 selbst bestim-
men.“ 

b) Die folgenden Absätze 5 und 6 
werden angefügt: 

b) Die folgenden Absätze 5 und 6 
werden angefügt: 

„(5) Ab dem 1. Januar 2024 um-
fasst der Bericht nach Absatz 3 zusätz-
lich eine Bewertung zum Stand der Um-
setzung des Windenergieflächenbedarfs-
gesetzes und enthält insbesondere Anga-
ben über 

(5) „ Ab dem 1. Januar 2024 um-
fasst der Bericht nach Absatz 3 zusätz-
lich eine Bewertung zum Stand der Um-
setzung des Windenergieflächenbedarfs-
gesetzes und enthält insbesondere Anga-
ben über 
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1. die nach § 3 Absatz 3 des Wind-
energieflächenbedarfsgesetzes er-
brachten Nachweise, 

1. die nach § 3 Absatz 3 des Wind-
energieflächenbedarfsgesetzes er-
brachten Nachweise, 

2. den Umfang ausgewiesener Flä-
chen in der geltenden Raumord-
nungs- und Bauleitplanung für 
Windenergie an Land und inwie-
weit diese Flächen von der Wind-
energie an Land genutzt werden, 

2. den Umfang ausgewiesener Flä-
chen in der geltenden Raumord-
nungs- und Bauleitplanung für 
Windenergie an Land und inwie-
weit diese Flächen von der Wind-
energie an Land genutzt werden, 

3. den Zeitpunkt, in dem die Flächen-
beitragswerte nach § 3 Absatz 1 in 
Verbindung mit Anlage 1 des 
Windenergieflächenbedarfsgeset-
zes in den Ländern voraussichtlich 
erreicht werden und zu welchen 
Anteilen diese erreicht worden 
sind, 

3. den Zeitpunkt, in dem die Flächen-
beitragswerte nach § 3 Absatz 1 in 
Verbindung mit Anlage 1 des 
Windenergieflächenbedarfsgeset-
zes in den Ländern voraussichtlich 
erreicht werden und zu welchen 
Anteilen diese erreicht worden 
sind, 

4. die Möglichkeit weiterer Maßnah-
men und Vorschläge zur Planungs-
beschleunigung und  

4. die Möglichkeit weiterer Maßnah-
men und Vorschläge zur Planungs-
beschleunigung und  

5. die Eignung der Flächenbeitrags-
werte nach § 3 Absatz 1 in Verbin-
dung mit Anlage 1 des Windener-
gieflächenbedarfsgesetzes für das 
Erreichen der Ausbaupfade und 
Ausbauziele nach diesem Gesetz. 

5. die Eignung der Flächenbeitrags-
werte nach § 3 Absatz 1 in Verbin-
dung mit Anlage 1 des Windener-
gieflächenbedarfsgesetzes für das 
Erreichen der Ausbaupfade und 
Ausbauziele nach diesem Gesetz. 

(6) Die Berichterstattung nach 
den Absätzen 3 und 4 erfolgt mit der Un-
terstützung des Umweltbundesamtes 
und auf der Grundlage der nach § 97 Ab-
satz 5 beschafften und der nach § 98 Ab-
satz 1 zu übermittelnden Daten. Die Be-
richterstattung nach Satz 1 darf keine 
personenbezogenen Daten enthalten.“ 

(6) Die Berichterstattung nach 
den Absätzen 3 und 4 erfolgt mit der Un-
terstützung des Umweltbundesamtes 
und auf der Grundlage der nach § 97 Ab-
satz 5 beschafften und der nach § 98 Ab-
satz 1 zu übermittelnden Daten. Die Be-
richterstattung nach Satz 1 darf keine 
personenbezogenen Daten enthalten.“ 
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Entwurf Beschlüsse des 24. Ausschusses für 
Klimaschutz und Energie 

Artikel 5 Artikel 5 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am … [einsetzen: 
Datum des ersten Tages des siebten auf die 
Verkündung folgenden Kalendermonats] in 
Kraft. 

Dieses Gesetz tritt am … [einsetzen: 
Datum des ersten Tages des siebten auf die 
Verkündung folgenden Kalendermonats] in 
Kraft. 
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Begründung 

Zu Artikel 1, § 2 Nummer 1 lit. a WindBG 

Die Änderung dient der Korrektur aufgrund der Ergebnisse der Länder- und Ver-
bändeanhörung. In der Planungspraxis werden Flächen für die Windenergie an 
Land nicht nur in Form von Gebieten, sondern auch von Bauflächen ausgewiesen. 
Der bisherige Wortlaut war daher zu eng geführt. 

Zu Artikel 1, § 2 Nummer 2 WindBG 

Die Regelung des § 2 Nummer 2 definiert mit Blick auf die nur anteilige Anrech-
nungsmöglichkeit nach § 4 Absatz 3 Sätze 2 ff. WindBG die sogenannten „Rotor-
innerhalb“-Flächen. Grundsätzlich behandelt das WindBG als „Rotor-innerhalb“-
Flächen demnach sowohl solche, für die ein Planungsträger explizit bestimmt hat, 
dass der Rotor der Windenergieanlagen nicht über die Fläche hinausragen darf, 
als auch solche, für die im Plan keine explizite Bestimmung zur Platzierung der 
Rotoren außerhalb der Fläche getroffen wurde. Grund hierfür ist, dass die Recht-
sprechung die Geltung einer „Rotor-innerhalb“-Vorgabe zum Teil als „Normal-
fall“ ansieht, von dem explizit abgewichen werden muss. Mit dem neu geschaffen 
§ 5 Absatz 4 WindBG kann der Planungsträger jedoch auch für Bestandspläne 
klarstellen, dass die Rotoren über die Fläche hinausragen dürfen, sofern es hierzu 
bisher an einer expliziten Bestimmung im Plan fehlte. In diesem Fall sind die Flä-
chen vollständig nach § 4 Absatz 3 Satz 1 WindBG auf die Flächenbeitragswerte 
anzurechnen.  

Zu Artikel 1, § 3 Absatz 1 WindBG 

§ 3 Absatz 1 Satz 2 gibt den Ländern verbindliche Flächenziele (Flächenbeitrags-
werte) vor und legt hierfür Stichtage fest. Um den Ländern und ggf. den weiteren 
Planungsträgern hinreichende Zeit für eine rechtssichere Planung zu geben, wird 
das ursprünglich bis zum 31. Dezember 2026 vorgesehene Zwischenziel bis zum 
31. Dezember 2027 verlängert. Der für das Gesamtziel vorgesehene Stichtag am 
31. Dezember 2032 bleibt erhalten. 

Es werden zudem Folgeänderungen in Artikel 1 (WindBG), Anlage 1 sowie in 
Artikel 2 (Änderungen des Baugesetzbuchs), § 245e Absatz 1 Satz 2 und Absatz 
2 Satz 2 vorgenommen.  

Zu Artikel 1, § 4 Absatz 1 WindBG 

§ 4 Absatz 1 wird ein neuer Satz 4 angefügt. Danach sollen Pläne mit Höhenbe-
grenzungen nicht mehr auf die Flächenbeitragswerte angerechnet werden. Dies 
gilt nur für Pläne die nach dem Inkrafttreten des Gesetzes wirksam werden. Be-
standspläne, die bereits früher erlassen wurden, können trotz der bestehenden Hö-
henbeschränkungen auf die Ziele angerechnet werden. 

Zu Artikel 1, § 5 Abs. 3 WindBG 

Hier wird eine redaktionelle Korrektur vorgenommen.  

Zu Artikel 1, § 5 Absatz 4 WindBG 

Zum Teil haben die Planungsträger in ihren Plänen nicht explizit bestimmt, dass 
die Rotoren von Windenergieanlagen über die Grenzen der ausgewiesenen Fläche 
hinausragen dürfen, obwohl dies den Vorstellungen des Planungsträgers und der 
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Praxis im Planungsraum entspricht. Da in solchen Fällen die Flächen in vollem 
Umfang für die Windenergie an Land genutzt werden, ist eine nur anteilige An-
rechnung der ausgewiesenen Fläche auf die Flächenbeitragswerte nicht sachge-
recht. Um Rechtsunsicherheiten zu vermeiden, bedarf es hierzu aber einer expli-
ziten Klarstellung durch den Planungsträger. 

Zu Artikel 1, § 6 Absatz 4 Satz 2 WindBG 

Die mengenmäßige Begrenzung der potenziellen Anpassung der Flächenbeitrags-
werte in Anschluss an eine Vereinbarung zwischen Ländern wird von 35 Prozent 
auf 50 Prozent angehoben, um den Ländern mehr Flexibilität für individuelle Lö-
sungen zur Erreichung der Flächenbeitragswerte zu ermöglichen. Eine Begren-
zung bleibt jedoch bestehen, da die räumliche Verteilung von Windenergieanla-
gen im Bundesgebiet aus Gründen der Akzeptanz und des Netzausbaus sachlich 
geboten ist.  

Zu Artikel 1, Anlage 1 WindBG 

Die Änderung in Zeile 1, Spalte 1 ist Folgeänderung des in § 3 Absatz 1 Satz 2 
WindBG geänderten Stichtages. 

Zu Artikel 2, Nummer 5 (§ 245e Absatz 1 BauGB) 

Die Änderung in § 245e Absatz 1 Satz 2 folgt aus der in § 3 Absatz 1 Satz 2 
WindBG geänderten Stichtagsregelung. 

Zu Artikel 2, Nummer 5 (§ 245e Absatz 2 Satz 2 BauGB) 

Die Änderung in § 245e Absatz 2 Satz 2 folgt aus der in § 3 Absatz 1 Satz 2 
WindBG geänderten Stichtagsregelung 

Zu Artikel 2, Nummer 5 und 6 (§§ 245 e Absatz 3 und 249 Absatz 3 BauGB) 

Die Änderungen dienen der Privilegierung von Repowering-Vorhaben.  

§ 245e Absatz 3 BauGB gilt dabei für den Übergangszeitraum zwischen dem In-
krafttreten dieses Gesetzes und dem Erreichen der Flächenbeitragswerte bzw. 
Teilflächenziele nach dem WindBG. Die Regelung bewirkt, dass die gemäß Ab-
satz 1 fortgeltenden Planungen mit Ausschlusswirkung Vorhaben zum 
Repowering von Bestandsanlagen im Sinne des § 16b BImSchG nicht entgegen-
gehalten werden können. Die planerische Ausschlusswirkung gemäß § 35 Ab-
satz 3 Satz 3 BauGB wird also für Repowering-Vorhaben durch den Gesetzgeber 
aufgehoben. Dies soll bewirken, dass bereits vor Abschluss der Planverfahren zur 
Ausweisung von Windenergiegebieten zur Erreichung der Flächenbeitragswerte 
des WindBG kurzfristig der dringend benötigte Zubau von Windenergieanlagen 
beginnen kann und die Modernisierung erleichtert wird. Die Standorte, an denen 
bereits Windenergieanlagen vorhanden sind, sollen dazu weiter genutzt werden 
können. Es handelt sich um eine Ausnahme zu § 245e Absatz 1 BauGB, der die 
befristete Fortgeltung der Ausschlusswirkung in Bestandsplänen bis längstens 
Ende 2027 ermöglicht. Spätestens mit Ablauf des Jahres 2027 endet die Aus-
schlusswirkung der Bestandsplanung und damit auch der Anwendungsbereich des 
§ 245e Absatz 3 BauGB 

Der neugefasste § 249 Absatz 3 BauGB normiert eine Ausnahme von der Rechts-
folge des § 249 Absatz 2. Diese greift, sobald das Erreichen eines einschlägigen 
Flächenziels festgestellt wurde. Mit der Feststellung entfällt die Privilegierung 
nach § 35 Absatz 1 Nummer 5 BauGB für den sonstigen Planungsraum. Die Aus-
nahme in Absatz 3 bewirkt, dass trotz des Erreichens der Flächenbeitragswerte 
ein Repowering von Bestandsanlagen auch außerhalb ausgewiesener Flächen bis 
zum Ablauf des Jahres 2030 weiter möglich bleibt. Dies korrespondiert mit der 
Möglichkeit der Anrechenbarkeit von Bestandsanlagen außerhalb ausgewiesener 
Flächen gemäß § 4 Absatz 1 Sätze 3 und 4 WindBG. Wenn diese Flächen wie 
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planerisch ausgewiesene Flächen auf die Flächenbeitragswerte angerechnet wer-
den können, soll bei diesen Flächen zumindest für einen vorübergehenden Zeit-
raum auch ein vereinfachtes Repowering ermöglicht werden. Nach Ablauf des 
Jahres 2030 läuft die Sonderregelung aus. Dies bedeutet, dass ein Repowering 
nach diesem Zeitraum entsprechend dem Grundsatz der Positivplanung nur dann 
möglich ist, wenn die Flächen planerisch für die Windenergie an Land ausgewie-
sen wurden. 

Zu Artikel 2, Nummer 6 (§ 249 Absatz 5 BauGB) 

Die Änderung dient der Klarstellung, die das Gewollte besser zum Ausdruck brin-
gen soll.  

Zu Artikel 2, Nummer 6 (§ 249 Absatz 7 Satz 2 BauGB) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. Aufgrund der Verschiebung des 
bisherigen Absatzes 3 in Absatz 9 war eine Anpassung des Verweises notwendig. 

Zu Artikel 2, Nummer 6 (§ 249 Absatz 9 BauGB) 

Der bisherige § 249 Absatz 3 wird ohne inhaltliche Änderung in einen neuen Ab-
satz 9 überführt.  

Zu Artikel 3, Nummer 1 (§ 8 Absatz 5 ROG) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Korrektur. 

Zu Artikel 4, Nummer 2 (§ 97 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 EEG) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund einer Änderung 
des EEG.   
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